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ANFRAGE BEANTWORTUNG zu 3'cao 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Ko~egen vom 15.7.1992, 

Zl. 3400j,J-NR/92, "Postzustellung im länd

lichen Raum" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

IJ 

"Wieviele Gemeinden bzw. Siedlungen sind von dem geschilderten 
Problem nachmittäglicher Postzustellungen betroffen?" 

Vom Problem nachmittäglicher Postzustellung sind grundsätzlich 

alle Gemeinden betroffen, weil die Zustellbezirke zur Er

reichung der Vollbeschäftigung eines Zustellers mit 40 Wochen

dienststunden einen entsprechend großen Umfang aufweisen mUs

sen. In wieviele Zustellbezirke der Wirkungsbereich eines 

Postamtes eingeteilt wird und welche Zustellobjekte den ein

zelnen Zustellbezirken zugewiesen sind, hängt von der Anzahl 

der im Durchschnitt zuzustellenden Postsendungen, den ver

schiedenen Inkassotätigkeiten, den zu bedienenden Abgabestel

len, der zu erbringenden Wegeleistung, dem Zeitpunkt der 

Postankunft beim Postamt sowie sonstigen betrieblichen und 

personellen Belangen ab. Der Großteil der Postkunden gelangt 

bereits am Vormittag in den Besitz der täglichen Postsendun

gen, doch ist es unvermeidlich, daß die am Ende der Gangord

nung eines Zustellbezirkes gelegenen Abgabestellen erst im 

späteren Verlauf der Zustellung bedient werden, wobei diese in 

der Regel bis ca. 14.00 Uhr abgeschlossen ist. Die Sicherstel

lung einer nur vormittags stattfindenden Zustellung hätte u.a. 

beträchtliche Personalvermehrungen zur Voraussetzung, was 

schon im Hinblick auf den Stellenplan nicht in Betracht kommt. 
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Zu Frage 2: 
"Ist Ihnen die Problematik der Situation in Steindorf, Gemein
de Seewalehen, wo die Zust~llung trotz extremer Nähe zum Post
amt erst Nachmittags erfolgt, bekannt? 

a. Wenn ja, welche Meglichkeiten sehen Sie, hier zu einer Ver
besserung zu kommen?" 

Die Ortschaft Steindorf, Gemeinde Seewalehen am Attersee, wird 

vom Postamt 4863 Seewalehen am Attersee durch 2 Landzusteller 

postalisch versorgt. Seit der letzten Personalbedarfsermitt-

lung im Jahre 1986 

10.50 Uhr bis 12.15 

durch einen anderen 

wird in einem Teil dieser Ortschaft von 

Uhr zugestellt, während der übrige Teil 

Landzusteller von 12.25 Uhr bis 14.10 Uhr 

bedient wird. Aufgrund des Einsatzes von Urlaubsersatzkräften 

sowie der Belegung der meisten Ferien- und Zweitwohnsitze kann 

es in den Sommermonaten fallweise auch zu späteren Zustellzei

ten kommen. 

Beim Postamt 4863 Seewalehen . am Attersee wird demnächst ein 

neues Personalbedarfsermittlungsverfahren eingeleitet. Ob da

bei für die Ortschaft Steindorf allenfalls Verbesserungen hin

sichtlich der Zustellzeit meglich sein werden. kann erst nach 

Abschluß der Durchrechnung beurteilt werden. 

Zu Frage 3: 
"Welche Maßnahmen werden Sie veranlassen, um flir eine recht
zeitige Post- und gerade auch Zeitungszustellung auch in länd
lichen Gebieten sicherzustellen?" 

Die Zeitungszustellung im ländlichen wie auch städtischen Be

reich erfolgt außer samstags im Rahmen der regulären Postzu

stellung jeweils nach Postankunft und Verteilung der Postsen

dungen. Aus den o.a. Gründen ist jedoch die Zustellung an alle 

Empfänger bis Mittag nicht möglich. 

Wien, 
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